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Urteil vom 16. Oktober 201

in Sachen

A. ,

Gesuchstellerin und Berufungsklagerin,

sowie

Psychiatrische Klinik B. ,
Verfahrensbeteiligte,

betreffend
fursorgerische Freiheitsentziehung

Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes (10. Abteilung) des Bezirksgerich-
tes Zurich vom 25. September 2012 (FF120189)



Erwagungen:

1.1 Die Berufungsklagerin wurde am 14. September 2012 von Dr. med. C.
(Facharzt Psychiatrie) mittels fursorgerischer Freiheitsentziehung (FFE) gestitzt
auf Art. 397a ff. ZGB in die Psychiatrische Klinik B._ eingewiesen (act. 5/2).
Mit Eingabe vom 17. September 2012 (Datum Poststempel) stellte die Berufungs-
klagerin beim Bezirksgericht Zurich ein Entlassungsgesuch (act. 1). Mit Verfu-
gung vom 19. September 2012 lud die Vorinstanz zur Anhérung und zur Haupt-
verhandlung auf den 25. September 2012 vor und leitete die notwendigen Schritte
ein (act. 3). Die Klinik sprach sich in ihrer Stellungnahme vom 19. September

2012 gegen eine Entlassung aus (act. 5/1).

1.2 Nach Erstattung des psychiatrischen Gutachtens durch den vom Einzelge-
richt bestellten Gutachter Dr. med. D._ und Durchfihrung der Hauptverhand-
lung (Prot. VI S. 7 ff.) wies das Einzelgericht das Entlassungsbegehren mit Urteil
vom 25. September 2012 ab (act. 7 = act. 10).

Dagegen fluhrt die Berufungsklagerin mit Eingabe vom 1. Oktober 2012 (Da-
tum Poststempel) fristgerecht Berufung. Sie beantragt die unverzugliche Entlas-

sung aus der psychiatrischen Klinik B. (act. 17).

In Anwendung von § 186 GOG wurde auf die Einholung einer Berufungsan-

twort verzichtet. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

2. Eine mundige oder entmundigte Person darf wegen Geisteskrankheit, Geis-
tesschwache, Trunksucht, anderer Suchterkrankungen oder schwerer Verwahrlo-
sung in einer geeigneten Anstalt untergebracht oder zurickbehalten werden,
wenn ihr die nétige personliche Fursorge nicht anders erwiesen werden kann
(Art. 397a Abs. 1 ZGB). Die Zurickbehaltung in einer Anstalt kann nur unter den
in Art. 397a Abs. 1 ZGB aufgeflhrten Voraussetzungen erfolgen. Die Zurlickbe-
haltung im Rahmen der fursorgerischen Freiheitsentziehung ist demnach gerecht-
fertigt, wenn die professionelle Nachbetreuung der Betroffenen im Falle ihrer Ent-

lassung nicht sichergestellt ist, sie Uber keine Wohngelegenheit verfugt, ihr Ver-



wahrlosung droht oder sie sich oder andere gefahrdet (BGer 5A_766/2007 vom
22. Januar 2008). Sowohl bei der Einweisung in eine Anstalt als auch bei der Zu-
ruckbehaltung der Betroffenen ist das Prinzip der Verhaltnismassigkeit zu bertck-
sichtigen (Botschaft des Bundesrates (iber die Anderung des schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches [Fursorgerische Freiheitsentziehung] und den Ruckzug des Vor-
behaltes zu Artikel 5 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, BBI. 1977 Il S. 27; Schnyder, Die fursorgerische Freiheitsentzie-
hung, in Zeitschrift fur 6ffentliche Flrsorge, 1979, S. 119). Vorausgesetzt ist mit
anderen Worten, dass die betroffene Person infolge der im Gesetz umschriebe-
nen Schwachezustande personlicher Fursorge bedarf, die ihr nur in einer Anstalt
gewahrt werden kann (BGE 114 Il 213). Zu berucksichtigen ist dabei auch die Be-
lastung, welche die Person fur ihre Umgebung bedeutet (Art. 397a Abs. 2 ZGB).
Die von der fursorgerischen Freiheitsentziehung betroffene Person muss entlas-

sen werden, sobald ihr Zustand es erlaubt.

3.1 Erste Voraussetzung der fursorgerischen Freiheitsentziehung ist nach dem
Gesagten das Vorliegen einer Geisteskrankheit, Geistesschwache, Trunksucht,
anderer Suchterkrankungen oder schwerer Verwahrlosung (Art. 397a Abs. 1
ZGB). Von einer Geisteskrankheit oder einer Geistesschwache im Rechtssinne
kann gesprochen werden, wenn auf die Dauer psychische Storungen vorliegen,
die stark auffallen und einem besonnenen Laien als uneinfuhlbar, qualitativ tief
gehend abwegig, grob befremdend erscheinen (BSK-Geiser, 4. Auflage 2010,

N 6-7 zu Art. 397a ZGB, N 21 zu Art. 369 ZGB; ZR 85 (1986) Nr. 118 S. 296),
wobei sich der rechtliche und der medizinische Begriff nicht decken (BSK-Geiser,
N 21 zu Art. 369 ZGB).

3.2 Die Berufungsklagerin befindet sich derzeit zum flnften Mal in einem statio-
naren Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik B.  (act. 5/3). Die ersten bei-
den Aufenthalte in den Jahren 2001 (act. 5/10-11) und 2003 (act. 5/7-8.) fanden
auf freiwilliger Basis statt. Die Klinikaufenthalte in den Jahren 2009 (19. Oktober -
10. November) und 2012 (5. Juli - 30. Juli und 14. September - heute) wurden mit-
tels FFE angeordnet (act. 5/3-6). Aus den dazugehdrigen Arztberichten geht her-
vor, dass die Berufungsklagerin — so weit aktenkundig — seit dem Jahr 2001 an



einer bipolaren Affektpsychose leidet (act. 5/3-10). Der Gutachter stellte anlass-
lich der Hauptverhandlung vom 25. September 2012 dieselbe Diagnose und gab
an, die Berufungsklagerin leide derzeit unter akuten manischen Zustanden, wel-
che im Rahmen der Behandlung am Abklingen seien. Zu den in den Arztberichten
immer wieder thematisierten Abhangigkeitserkrankungen (Tabak; Alkohol; Heroin;
Kokain; Marihuana) konnte er demgegenuber keine abschliessenden Angaben
machen. Er verwies lediglich auf den Austrittsbericht der psychiatrischen Klinik

B.  vom 30. Juli 2012, worin auf die Abhangigkeitserkrankungen hingewie-
sen worden ist (vgl. Prot. VI S. 14). Die Berufungsklagerin machte zu ihrem aktu-
ellen Gesundheitszustand an der Hauptverhandlung keine konkreten Angaben.
Sie beschwerte sich stattdessen Uber die Nebenwirkungen der Medikamente und
Uber deren Menge, die sie einnehmen sollte (Prot. IV S. 10 f.). Insgesamt bringt
die Berufungsklagerin nichts vor, was hinsichtlich der Diagnose einen anderen
Schluss zulassen wurde. Mit der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass die Beru-

fungsklagerin an einer Geisteskrankheit/-schwache im Sinne des Gesetzes leidet.

4.1 Nebst dem Vorliegen einer Geisteskrankheit/-schwache wird als zweite Vo-
raussetzung der flrsorgerischen Freiheitsentziehung eine Selbst- oder Fremdge-
fahrdung bzw. Verwahrlosungsgefahr vorausgesetzt, welche dazu fuhrt, dass die

betroffene Person der personlichen Fursorge bedarf.

4.2 Die Vorinstanz bejahte bei der Berufungsklagerin das Vorhandensein einer
Selbstgefahrdung mit Verwahrlosungstendenzen (act. 7 S. 6). Aus der Einwei-
sungsverfugung von Dr. med. C.__ geht zwar hervor, dass die Einweisung in-
folge Selbstgefahrdung vorgenommen worden ist. Konkrete Grinde, aus denen
eine Selbstgefahrdung abgeleitet werden konnte, nannte er nicht (vgl. act. 5/2). Im
Verlaufsbericht der Klinik vom 14. bis zum 19. September 2012 wurde mehrfach
eingetragen, es liege keine Selbst- oder Fremdgefahrdung vor (act. 5/4). Auch im
Eintrittsbericht vom 14. September 2012 werden Suizidgedanken und -absichten
verneint (act. 5/3). Die Assistenzarztin E.__ gab in ihrer Stellungnahme fir die
Klinik an der Hauptverhandlung vor Vorinstanz zu Protokoll, bei einer Entlassung
der Berufungsklagerin bestehe die Gefahr einer Selbstgefahrdung, weil die Beru-

fungsklagerin die Nahrungsaufnahme und die Medikamenteneinnahme verweige-



re. Es habe sich gezeigt, dass sie nach ihrer letzten regularen Entlassung die
Medikamente nicht eingenommen habe (Prot. VI S. 18). Der Gutachter ausserte
sich in ahnlicher Weise, indem er angab, eine sofortige Entlassung wirde sich
ungunstig auf den Gesundheitszustand der Berufungsklagerin auswirken. Es sei
eine Verschlechterung der psychischen Situation zu befirchten, namlich eine er-
neute Exacerbation der manischen Symptomatik, da die akute Phase noch nicht
ganz abgeklungen sei. Zudem sei zu beflurchten, dass die Berufungsklagerin zu
Hause die Medikamente nicht weiter oder nicht in zuverlassiger Weise einnehmen
wurde. Ferner berge eine sofortige Entlassung die grosse Gefahr, dass durch ein
Wiederauftreten einer manischen Symptomatik und damit eines unruhigen, unge-
ordneten Verhaltens das Zusammenleben zu Hause nicht moglich sei. Zudem wa-
re die Berufungsklagerin diesfalls nicht in der Verfassung, einer ambulanten Be-
handlung nachzugehen (Prot. VI S. 16 f.).

4.3 Sowohl der Gutachter wie auch die behandelnde Arztin sehen die Selbstge-
fahrdung der Berufungsklagerin darin, dass diese nach dem Austritt aus der Klinik
die Medikamente absetzt und die fehlende medikamentdse Behandlung zu einer
erneuten manischen Symptomatik flhrt. Von einer hohen Selbstgefahrdung mit
akuter Lebensgefahr sprechen indes weder die Arzte noch der Gutachter. Im Ge-
genteil wird diese in den arztlichen Berichten verneint. Ferner wurde gutachterlich
nicht festgestellt, dass sich die psychische Situation bzw. das Krankheitsbild der
Beschwerdefuhrerin dadurch lebensbedrohlich verschlechtern kdnnte. Alleine die
Sicherstellung der medikamentdsen Therapie, weil keine Gewahr fur die ambulan-
te Behandlung besteht und folglich damit zu rechnen ist, dass erneut eine mani-
sche Symptomatik ausbrechen kdnnte, rechtfertigt die Aufrechterhaltung einer
fUrsorgerischen Freiheitsentziehung aber nicht, solange daraus keine konkrete
Selbstgefahrdung zu erwachsen droht (vgl. BGer 5A 312/2007 vom 10. Juli 2007
E. 2.3).

Daher ist zu prufen, ob sich bei einer sofortigen Entlassung die aktuelle Lebenssi-
tuation der Berufungsklagerin erhdhend auf die Selbstgefahrdung auswirkt und
dadurch eine Rickbehaltung gerechtfertigt ware. Die Berufungsklagerin wohnt

— soweit ersichtlich — mit ihrem Ehemann an der ...strasse ... in F. und sie



bezieht eine IV-Rente (act. 5/5 S. 2). Uber eine geregelte Tagesstruktur verfligt
sie nicht. Nach eigenen Angaben der Berufungsklagerin bestehen Eheprobleme,
weshalb eine Scheidung angestrebt werde (Prot. VI S. 12). Inwiefern ihr Ehemann
bei einer sofortigen Entlassung unterstitzend eingreifen konnte, geht aus den Ak-
ten nicht klar hervor. Immerhin erklarte die Berufungsklagerin aber, er komme
zum Essen und zum Schlafen nach Hause (Prot. VI S. 8) bzw. er komme jeden
Tag vorbei und bringe ihr Artikel von M-Budget (Prot. VI S. 18). Das Verhaltnis zu
Dr. med. G.___ | welcher die Berufungsklagerin seit iber zehn Jahren betreut,
ist unklar. Einerseits gab sie an, sie habe ihn entlassen. Andererseits bekraftigte
sie, sie werde wieder zu ihm gehen oder die Medikamente in der Klinik holen
(Prot. VI S. 13). Gemass Verlaufsbericht vom 19. September 2012 war die Beru-
fungsklagerin zum Zeitpunkt der Einweisung untergewichtig (act. 5/4). An der
Hauptverhandlung gab sie dazu zu Protokoll, sie esse genug und erbreche nicht.
Ihr Untergewicht sei auf eine durchgemachte Grippeerkrankung zurickzufuhren
(Prot. VI S. 11). Der Gutachter ausserte sich nicht konkret zu moglichen Ge-
wichtsproblemen. Insbesondere hielt er nicht fest, die Berufungsklagerin leide un-
ter einem lebensbedrohlichen Untergewicht oder unter schwerwiegenden Man-
gelerscheinungen. Im Zutrittsrésumé der Klinik wird der Appetit als normal be-
zeichnet (act. 5/3). Zur allgemeinen Lebenssituation gab der Gutachter an, die
Berufungsklagerin sei wahrscheinlich noch nicht in der Lage, beispielsweise den

Tagesablauf einigermassen sinnvoll zu organisieren (Prot. VI S. 16).

Insgesamt konnte sich — abstrakt gesehen — bei einer sofortigen Entlassung der
Allgemeinzustand der Berufungsklagerin verschlechtern, was einer gewissen
Selbstgefahrdung gleichkommt. Von einer erheblichen konkreten Selbstgefahr-
dung kann aber dennoch nicht ausgegangen werden. Ein Handlungsbedarf ergibt
sich daher (noch) nicht. Immerhin gab die Berufungsklagerin an der Hauptver-
handlung auch an, sie wolle die Medikamente in Zukunft nehmen und wieder zu
Dr.G.__ gehen (Prot. VI S. 1 u. 13). Zu beachten ist Uberdies, dass die Be-
gutachtung der Berufungsklagerin rund drei Wochen zurlckliegt und der Gutach-
ter bereits damals festgestellt hatte, dass die psychische Stérung der Berufungs-

klagerin unter der Behandlung in der Klinik am Abklingen sei. Er ging davon aus,



dass die Dauer der stationaren Behandlung inzwischen sehr absehbar im Bereich

von wenigen Wochen liege (Prot. VI S. 15 und 17).

Insgesamt ergibt sich, dass die Voraussetzungen fur die Aufrechterhaltung der
fUrsorgerischen Freiheitsentziehung nicht erflllt sind. In Gutheissung der Beru-
fung ist das Urteil des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Zirich vom 25. Septem-
ber 2012 aufzuheben und die Berufungsklagerin ist sofort aus der psychiatrischen

Klinik B. zu entlassen.

5. Beidiesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben. Man-
gels entstandener Aufwendungen ist der Berufungsklagerin keine Umtriebsent-

schadigung zuzusprechen.

Es wird erkannt:

1.  Die Berufung wird gutgeheissen, und das Urteil des Einzelgerichts des Be-

zirksgerichts Zurich vom 25. September 2012 wird aufgehoben.
2. Die Gerichtsgebuhren fur beide Instanzen fallen ausser Ansatz.
3. Eine Umtriebsentschadigung wird nicht zugesprochen.

4.  Schriftliche Mitteilung an die Berufungsklagerin, an die verfahrensbeteiligte
Klinik sowie - unter Rucksendung der Akten - an die Vorinstanz, je gegen

Empfangsschein.

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).



Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.
Es handelt sich um eine nicht vermdgensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.

Obergericht des Kantons Zirich
. Zivilkammer

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. M. Weibel

versandt am:



	Urteil vom 16. Oktober 2012
	Erwägungen:
	Es wird erkannt:
	1. Die Berufung wird gutgeheissen, und das Urteil des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 25. September 2012 wird aufgehoben.
	2. Die Gerichtsgebühren für beide Instanzen fallen ausser Ansatz.
	3. Eine Umtriebsentschädigung wird nicht zugesprochen.
	4. Schriftliche Mitteilung an die Berufungsklägerin, an die verfahrensbeteiligte Klinik sowie - unter Rücksendung der Akten - an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.
	5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

